
Einzugsverfahren für den Mitgliedsbeitrag
Der Jahresbeitrag staffelt sich ab 2012 
folgendermaßen: 
50   Euro für Vollverdienende und die 

es sich leisten können
30   Euro für Teilzeitbeschäftigte, 

Vikarinnen, Ruheständler- 
innen

ab 1 5 Euro für erwerbslose Kolleginnen 
und Studierende

60 - 100  Euro +  Heftspende
für Korporative Mitglieder.

Bitte füllen Sie das unten stehende
Formular aus und senden es 
an die Kassenführerin:

Friederike Reif
Hohenzollernstr. 9
67433 Neustadt

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger ID: DE29ZZZ00000756047
Hiermit   ermächtige ich den  Konvent  Ev.  Theologinnen  in  der  BRD  e.V.  jährl ich 
den Beitrag von meinem Konto mittels  Lastschrift  einzuz iehen.  Zugleich  weise  
ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  vom  Konvent  auf  mein  Konto  gezogene 
Lastschri ft  einzulösen.  Hinweis:  Ich  kann  innerhalb  von  acht  Wochen,  
beginnend  mit  dem  Belastungsdatum,  die  Erstattung  des  belasteten  Betrages  
verlangen.  Es  gelten  dabei  die  mit  meinem  Kredit insti tut  vereinbarten  
Bedingungen.

Mein Jahresbeitrag beträgt:

    50,- Euro  30,-  Euro  15,-  Euro  ....... Euro

  Korporatives Mitglied (z.B. Landeskonvent) - Betrag  eintragen:  ....... Euro

IBAN                                                                                                             

BIC                                                                                                             

                                                                                                                                                
   Name Vorname Email

                                                                                                                                                
   Anschrift

                                                                                                                                                
   Ort,  Datum   Unterschrift

Teilen Sie eine Änderung Ihrer Bankverbindung unbedingt mit! Geschieht dies nicht, 
geben wir dadurch entstehende Verwaltungsgebühren der Bank an Sie weiter!


